














ARTIKEL 38 GRUNDGESETZ �GG�
DER WORTLAUT:
(1)  Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 

werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind 
Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Ge-
wissen unterworfen.

(2)  Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebens-
jahr vollendet hat, wählbar ist, wer das Alter 
erreicht hat, in dem die Volljährigkeit eintritt.

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

DAS BUNDESWAHLGESETZ
ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1. Abschnitt | Wahlsystem (§§ 1 bis 7)
2. Abschnitt | Wahlorgane (§§ 8 bis11)
3. Abschnitt |  Wahlrecht und Wählbarkeit  

(§§ 12 bis 15)
4. Abschnitt | Vorbereitung der Wahl (§§ 16 bis 30)
5. Abschnitt | Wahlhandlung (§§ 31 bis 36)
6. Abschnitt |  Feststellung des Wahlergebnisses  

(§§ 37 bis 42)
7.  Abschnitt |  Besondere Vorschriften für Nach- 

wahlen und Wiederholungswahlen  
(§§ 43 bis 44)

8.  Abschnitt |  Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 
im Deutschen Bundestag  
(§§ 45 bis 48)

9. Abschnitt | Schlussbestimmungen (§§ 49 bis 55)

Auszüge aus dem 1. Abschnitt  
des Bundeswahlgesetzes

§ 5 Wahl in den Wahlkreisen
In jedem Wahlkreis wird ein Abgeordneter gewählt. 
Gewählt ist der Bewerber, der die meisten Stimmen 
auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das vom Kreiswahlleiter zu ziehende Los.
§ 6 Wahl nach Landeslisten 
(1)  Für die nach Landeslisten zu besetzenden Sitze 

werden die für jede Landesliste abgegebenen 
Zweitstimmen zusammengezählt. […]

(3)  Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten 
werden nur Parteien berücksichtigt, die mindes-
tens 5 Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten oder mindes-
tens in drei Wahlkreisen einen Sitz errungen ha-
ben. […]

(Den vollständigen Gesetzestext �nden 
Sie auf: www.bpb.de/nachschlagen/ 
gesetze/bundeswahlgesetz/)

Zusammengestellt von Hans Gibbels
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„Schwed-land“ –  
Wie macht ihr das?
Die Schwedische Kirche im Sti� Växjö in Schweden und  
die Nordkirche in Deutschland arbeiten an unterschied- 
lichen Stellen in einem gegenseitigen Austausch zusammen. 
Hier ein Bericht aus der Arbeitsgruppe.

KURZ ERKLÄRT:
UNSER WAHLGESETZ

Die Ein�üsse der schwedischen Ge-
schichte haben an vielen Orten hier in 
Vorpommern und Brandenburg ganz 
buchstäblich ihre Spuren hinterlassen.  Es 
gibt in Stralsund zum Beispiel Gebäude, 
die in der und um die Zeit der schwedi-
schen Besatzung herum entstanden sind 
bzw. einen Bezug zu Schweden haben. So-
gar die Tourismuszentrale der Hansestadt 
Stralsund wirbt auf der Internetseite mit 
dem Spruch „Folgen Sie den Spuren der 
Schweden in Stralsund oder mit anderen 
Worten: Willkommen in Südschweden!“

Auch auf der anderen Seite der Ostsee wird 
dieser Ein�uss wahrgenommen. Als ich im 
letzten Jahr in Kalmar war und in der dorti-
gen Domkirche mit Schweden ins Gespräch 
kam und erzählte, dass ich aus Stralsund 
komme, hörte ich des Ö�eren als Antwort 
„Stralsund?! Eine alte schwedische Stadt!“

Wie kam es dazu?
Mit dem Abzug der Schweden aus Pom-
mern verschwanden nicht alle Beziehun-
gen. Auf kirchlicher Seite haben Verant-
wortliche beider Länder mit Besuchen und 
Gemeindepartnerscha�en die Kontakte ge-
p�egt. Zwischen 1955 und 1991 wurde auch 
die Errichtung oder Sanierung verschiede-
ner kirchlicher Gebäude in Pommern mit 
schwedischen Spenden unterstützt. Auch 
vor unserer Haustür: 1964 entstand aus 
Holz ein Gemeindezentrum in Knieper 
Nord, das Bonhoe�er-Haus. Ein Gebäude, 

in dem sich heute mit einer Wohngruppe 
für unbegleitete minderjährige Ausländer 
eine Einrichtung des Kreisdiakonischen 
Werkes (KDW) be�ndet.

Seit etwa 1975 hat sich der Austausch bei-
der Kirchen intensiviert und 2011 kam es 
zur Unterzeichnung eines Partnerscha�s-
vertrages zwischen der Schwedischen Kir-
che im Sti� Växjö und der Nordkirche in 
Pommern; auf deutscher Seite koordiniert 
von Matthias Tuve aus Greifswald. Seitdem 
tre�en sich PastorInnen und Gemeinde-
vertreterInnen aus unterschiedlichen Be-
reichen (Kinder- und Jugendarbeit, Mu-
sik, Gemeindearbeit), um aus den Spuren 
der Vergangenheit neue Fußstapfen wer-
den zu lassen. 

Auf den Weg gemacht
Die Tre�en dieser Arbeitsgruppe �nden 
wechselseitig jährlich in Schweden und 
Deutschland statt, und auch das KDW stellt 
ein festes Mitglied in der Arbeitsgruppe. 
Ziel dieser Tre�en ist es, über gemeinsame 
�emen und Herausforderungen zu bera-
ten und die Konkretisierung der Partner-
scha� voranzubringen. Dass das im Bereich 
der Kitas bereits ganz praktisch gelingt, ist 
auch in dieser Ausgabe des Tatwortes zu 
lesen. Auch die KirchenmusikerInnen, die 
GemeindepädagogInnen und die Kinder- 
und Jugendmitarbeiter haben sich bereits 
mit unterschiedlichen Gruppen auf den 
Weg gemacht. Im letzten Jahr traf sich die 
Gruppe in Deutschland zum �ema Inte-
gration und besuchte mit dem Nachbar-
scha�szentrum in der Auferstehungskirche 
in Grünhufe und der Dezentralen Betreu-
ung Nordrügen im eWerk in Sassnitz auch 
zwei KDW-Einrichtungen. 

Beim 6. Tre�en in diesem Jahr hat die Ar-
beitsgruppe Ende April zum �ema Refor-
mation in Kalmar getagt und im nächsten 
Jahr werden wir unsere schwedischen Kol-
legInnen hier zum �ema „Arbeit mit Eh-
renamtlichen und Senioren“ empfangen.  �

Judith Montag

Die Arbeitsgruppe vor dem Kalmarer Dom
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